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Jagdberechtigung - zulässige Selbsthilfemassnahmen

• Voraussetzungen für Selbsthilfemassnahmen

○ handlungsfähige Person (= mündig und urteilsfähig)
○ Schäden an Haustieren, landwirtschaftlichen Kulturen oder selber genutzten 

Liegenschaften
○ vergrämen oder soweit notwendig zu erlegen oder einzufangen und zu töten
○ bestimmte, schadenverursachende Tiere 
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Ausübung der Jagd - jagdbare Arten
Basispatent Patent A Patent B Patent C Patent D Patent E Sonder-

bewilligung
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Einsatz von Motorfahrzeugen - Fahrzeiten

• Bei Benützung eines privaten Motorfahrzeugs darf die Jagd in bestimmten 
Zeitperioden nicht mehr aufgenommen werden

Fahren und jagen Fahren oder jagen


